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Uitjatt« itnb Shwtfenuerftcfjeruntj.

Sie bom ©entralborftanb beS Sßroeiger. ©eroerbebereinS

auf SonnerStag ben 21. September 1893 naß grauenfelb
einberufene Selegiertenberfammlung geroerblißer 33erufSber=

bänbe erachtet Pom Stanbpunfte beS ©eroerbeftanbeS aus bie

fj o r r e r ' f ß e n © e f e ß e it t m ü r f e unter folgenben 33or«

auSfeßungen als annehmbar:
1. Ser SSerfißerungSgtoang faßte nißt nur auf bie 2oßn«

arbeirer unb Sienftboten, fonbern auf aße felbftänbig ©r«

merbenben mit einem ©infommeu unter 3000 fffranfen aus«

gebeßnt merben.

Soppelberfißerung ift unguläffig.
2. Sie 23eitragSpfCirf)t beS Arbeitgebers an bie franfen«

berfißerung für bie tQälfte beS 5ßrämienbetrage§ feiner Arbeiter
erfdfjeint nißt geredet unb mürbe für einen großen Seil ber

Arbeitgeber eine gu große Jöelaftung naß fiß gießen.

Sie fßräntienleiftung beS Arbeitgebers att bie fronten«
berfißerung faßte nidjt mebr als V4 ber ganzen fßrämie,
aflfäßige Aaßfßüffe inbegriffen, betragen unb es muß auß
für biefen gall bem Arbeitgeber eine angemeffene fßertretung
bei ber Aîitberroaltung unb Auffißt ber f ranfenfaffen garan«
tiert merben.

3. gaßs bem Arbeitgeber eine Sßrämienleiftung an bie

franfenberfißerung gugemutet mirb, barf beffen 33elaftung
für bie llnfallberfißerung bie Hälfte ber fßrämie nißt über»

fteigen.
4. Sie franfenfaffen ßaben bie aus Unfall entfteßenbe

©rroerbslofigfeit bis auf bie Sauer bon 6 333oßen gu ent=

fßäbigen.
5. 3m 3ntereffe einer fadjoerftönbigen unb bolfstümlißen

SSoHgießung ber Unfattderfißerung, einer Ieißtern Surßfüß«
rung ber Unfaßderßütung nnb ber fjorberung beS SolibaritätS«
gefüßleS groifßen Arbeitgebern unb Arbeitern ift ben SSer®

fieberten im ©efeß eine größere Anteilnahme an ber Drga«
uifation unb fßerroaltung einguräumen, unb groar oermittelft
ber 33erufSgenoffenfßaften.

Sen ban ben ©ruppen ber Arbeitgeber unb Arbeiter einer

folßen 33eruf8genoffenfßaft gemeinfam befteßten Organen
mären u. a. gu übertragen bie SSerroaltung ber Waffen in
ben untern Sttftangen, bie Söeurteilung aßer aus bem ©efeß
entfteßenben Streitigfetten groifßen S3erfißerten ober fßer«

jißermtgSorganen in erfter Snftang, bie Alitberatung bei

geftfteßung ber aßgemeinen llnfalloerßüiungSdorfßriften unb
bie ftänbige Auffielt über ^anbßabung berfelben, bie ©in*
reißung bon 33erufSarten ober ©ingelbetrieben in ©efaßren«
flaffen 2c.

3m ©egenfaß gu ben beutfßen 33erufSgenoffenfßaften
mürbe im übrigen bie Aertoaltung, Seitung unb AeßnungS«
füßrung ber Unfaüderfißerung burßauS einßeitliß geftaltet.

Scdjniïdjeê.
Jleuc föaßnprojcftc. 3n ben leßten Sagen finb, mie

bereits fürgliß gemelbet, oon ben §erren Sr. Su Aiße greller,
3ngenieur unb ©leftroteßnifer aus Sonbon, S. Sß. fßfifter,
fßräfibent ber ©leftrigitätSgefellfßaft 33aben, unb ©. Stauber,
Sireftor ber 3ünß&ergbaßn, bei ben Söeßörben teßnifße
Vorlagen unb fongeffionSgefuße für grnei Straßenbaßnen
eingereiht morben, melcße für 3»nd), baS ßimmat« unb baS

Aeußtßal oon unmittelbarem Sntereffe finb: Sie eine Sinie
geßt bon 3ü"cß über §öngg, ©ngftringen, SSeiniugen, ©e=

rolbsmeil, Oetroeil, 3BürenIoS unb SBettingen naß 33aben

(recßteS Simmatnfer), unb bie anbere bott 3ünß über AU«

ftetten, Scßtieren unb Aubolfftetten naß Sremgarten. §err
Sr. Su Aiße fßreßer, roelcßer gum 3®ede ber llnterfmßung
in 3«riß bei bem 33anfßau8 ©feßer unb Aaßn bomigiliert
ift, ßat naeß ber „3- Aoft" ftßon in ben beiben leßten Saßren
toäßrenb feines AufentßalteS in S3aben unb 3ürt<ß über bie

Anlage bon Straßenbaßnen in berftßtebenen fantonen

Stnbien gemadßt. Sein SSerftänbniS für unfere fßroeigerifßen
Aerßältniffe ßat er aud) ermiefen burß feine Arbeit über bie

3ürdßer 2Baffer= unb ©leftrigitätSroerfe unb bie teßnifßen
33erißte über fßroeigerifße Spegialbaßnen. 3n ber Spegialiiät
bon fogenannten Sefunbär« unb Straßenbaßnen mit meßa«

nifßem föetrieb ßat er praftifße ©rfaßrnngen befonberS in
Stalten gefammelt. Sie obgenannte Uitterneßmnng für bie

Straßenbaßnen 3nriß«23aben unb 3üriß=33remgarten ift, im
fßerein mit §errn A. 3efl'beger iit Ufter (fÇabrif für eleftriftße
Apparate), aueß um bie éongeffion einer Straßenbaßn 2Sinter=

tßur über Söß, Sdtiau unb ©utenSmeil nah Ufter, nnb bon
ßier über iDlöncßattorf, ©ßlingen unb Oetroeil nah bem

mittleren 3üricßfee, (Stäfa, ÜAänneborf, Uetifon unb EDieilen)

eingefommen. Aielleiht maßen fieß biefe Herren auß an
baS Stubium einer Sofalbaßnlinie: 3änß=Sorß, ©rüningen,
toelße fßon längft als SebürfniS empfunben mirb.

Scr ©aSntotor int Sienfte ber ifircßc. Sßon ber me=

ßanifßen 235erfftätte ßumpertsSeng in St. ©allen unb fèerrn
fAoitteur §uber aus 3äriß ift in ber Somfirße in St. ©allen
ein meßanifßeS SlaSbalgtriebmerf erftellt morben. ©in im
Souterrain aufgehellter groeipferbiger Seußer ©aSmotor treibt
unb füllt bie föälge unb eine ingeniös angebraßte Aegulie=
rungSborrißtung forgt bafür, baß nißt nur beim fßiartofpiel
bie überfßüffige Snft abfließt, fonbern auß, baß beisftärferer
Snanfprußnaßme ber SBälge biefe immer gleißmäßig Suft
liefern.

AettungSleiiern. §err A. 33on auf b>tigi=l5irft ßat auf
beiben Seiten feines Rotels bis auf 50 Dfteter §öße je eine
ber befannten AettungSleitern aus bem Atelier §. Sticfel=
berger in 33afei anbringen laffen.

Scr Simplonburßftiß ift gcfißcrt! Am 30.September
ift ber ©ontraft bon aden 33eteiligten, ber 3ura=S'tmplon=
Saßn, ben §erren fSranb, 33ranbau & ©omp. in Hamburg,
Sodjer & Komp, in 3ürtß, ©ebrüber Sulger unb ber töanf
bon SBintertßur, untergeißnet morben. Sie gu biefem Unter«
neßmen gegrünbete ©efellfßaft trägt ben Aamen „©efellfßaft
gum Sau beS SimplontunnelS" (Société d'entreprise du
tunnel du Simplon) unb in bem ©ontraft finb folgenbe
33ebingungett beretnbart morben:

Sie ©efellfßaft berpflid)tet fiß, einen einfpurigen 33afiS«
tunnel burß ben Simplon gu bauen nnb groar muß berfelbe
im 3cüranme bon 51/2 3aßren bom Seginn ber Arbeiten
an ferttggefteHt fein, fo baß berfelbe bem 33erfeßr übergeben
merben fann. ©in Seitengang in paralleler Aißtung foil
gu gleißer 3eit gebaut merben; biefer groeite Sunnel, ber
an Stelle eines groeiten ©eleifeS gebaut mirb, foil in 4 Saßren
00m 33eginn ber Arbeiten an fertig geftellt merben.

Sie Soften merben fiß, je naßbem ber Sunnel ein«
ober gmeifpurig merben foil, auf 547^ ober 69 72 Alillionen
granfen belaufen. 33orerft mirb er etnfpnrig gebaut.

Ser 33eenbigungStermin ift bon 8 auf 572 Saßre nnb
auß ber urfprüugliße Softenboraufßlag erßebtiß rebugiert
morben; eS mirb baßer nißt nötig fein, bie finangieHe £>ülfe
StalienS in Anfpruß gu neßmen. Sie llnterneßmer bemeifen
baburß, baß fie fofort eine ÂtiHion als Kaution ßinterlegen,
baß eS ißnen mit biefer Aufgabe ©rnft fei. SaS §au8
fSranb, föranban & Sie. befißt ©rfaßrungen in folßen großen
33aunnterneßmungen; eS mar am S9au beS 3IrIberg=SunnelS
beteiligt unb ßat im SaufafuS große ^nnftbanten auSgefüßrt.
SaS $auS Soßer & Sie. in 3üriß ßat bie fßilatnSbaßn
gebaut unb baS ©tabliffement ©ebr. Sulger in SBintertßur
ift befannt als eines ber borgüglißften in ber Sonftruftion
bon Sampfntafßinen unb maßte auf ber fßarifer 3öeItauS«
ftellung große Senfation.

Aeucê Sîranïcnbctt. ©in junger Sßreinermeifter,
namens 3- 3'agre in Saanen, ßat eine feßr mißtige unb
praftifße ©rfinbung fiß patentieren laffen. ©S betrifft bieS
ein ®raufenbett. ©S fann mittelft ber ©rfinbung auß ein
finb ben fßmerften Alaun bis über eine §öße bon 40 cm
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Unfall- und Krankenversicherung.

Die vom Centralvorstand des Schweizer. Gewerbevereins

auf Donnerstag den 21. September 1893 nach Frauenfeld
einberufene Delegiertenversammlung gewerblicher Berufsver-
bände erachtet vom Standpunkte des Gewerbestandes aus die

Forrer'fchen Gesetzentwürfe unter folgenden Vor-
aussetzungen als annehmbar:

1. Der Versicherungszwang sollte nicht nur auf die Lobn-
arbeirer und Dienstboten, sondern auf alle selbständig Er-
werbenden mit einem Einkommen unter 3000 Franken aus-
gedehnt werden.

Doppelversicherung ist unzulässig.
2. Die Beitragspflicht des Arbeitgebers an die Kranken-

Versicherung für die Hälfte des Prämienbetrages seiner Arbeiter
erscheint nicht gerecht und würde für einen großen Teil der

Arbeitgeber eine zu große Belastung nach sich ziehen.

Die Prämienleistung des Arbeitgebers an die Kranken-

Versicherung sollte nicht mehr als der ganzen Prämie,
allfällige Nachschüsse inbegriffen, betragen und es muß auch

für diejen Fall dem Arbeitgeber eine angemessene Vertretung
bei der Mitverwaltung und Aufsicht der Krankenkassen garan-
tiert werden.

3. Falls dem Arbeitgeber eine Prämienleistung an die

Krankenversicherung zugemutet wird, darf dessen Belastung
für die Unfallversicherung die Hälfte der Prämie nicht über-
steigen.

4. Die Krankenkassen haben die ans Unfall entstehende

Erwerbslosigkeit bis auf die Dauer von 6 Wochen zu ent-
schädigen.

5. Im Interesse einer sachverständigen und volkstümlichen
Vollziehung der Unfallversicherung, einer leichtern Durchfüh-
rung der Unfallverhütung und der Förderung des Solidaritäts-
gefühles zwischen Arbeitgebern und Arbeitern ist den Ver-
sicherten im Gesetz eine größere Anteilnahme an der Orga-
nisation und Verwaltung einzuräumen, und zwar vermittelst
der Berufsgenossenschaften.

Den von den Gruppen der Arbeitgeber und Arbeiter einer
solchen Berufsgenossenschaft gemeinsam bestellten Organen
wären u. a. zu übertragen die Verwaltung der Kassen in
den untern Instanzen, die Beurteilung aller aus dem Gesetz

entstehenden Streitigkeiten zwischen Versicherten oder Ver-
sicherungsorganen in erster Instanz, die Mitberatung bei

Feststellung der allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften und
die ständige Aussicht über Handhabung derselben, die Ein-
reihung von Berufsarten oder Einzelbetrieben in Gefahren-
klaffen ?c.

Im Gegensatz zu den deutschen Berufsgenoffenschaften
würde im übrigen die Verwaltung, Leitung und Rechnungs-
führung der Unfallversicherung durchaus einheitlich gestaltet.

Technisches.

Neue Bahnprojekte. In den letzten Tagen sind, wie
bereits kürzlich gemeldet, von den Herren Dr. Du Riche Preller,
Ingenieur und Elektrotechniker aus London, L. Th. Pfister,
Präsident der Elektrizitätsgesellschaft Baden, und E. Stauder,
Direktor der Zürichbergbahn, bei den Behörden technische

Vorlagen und Konzessionsgesuche für zwei Straßenbahnen
eingereicht worden, welche für Zürich, das Limmat- und das

Reußthal von unmittelbarem Interesse sind: Die eine Linie
geht von Zürich über Höngg, Engstringen, Weiningen, Ge-

roldsweil, Oetweil, Würenlos und Wettingen nach Baden
(rechtes Limmatufer), und die andere von Zürich über Alt-
stellen, Schlieren und Rudolfstetten nach Bremgarten. Herr
Dr. Du Riche Preller, welcher zum Zwecke der Untersuchung
in Zürich bei dem Bankhaus Escher und Rahn domiziliert
ist, hat nach der „Z. Post" schon in den beiden letzten Jahren
während seines Aufenthaltes in Baden und Zürich über die

Anlage von Straßenbahnen in verschiedenen Kantonen

Studien gemacht. Sein Verständnis für unsere schweizerischen

Verhältnisse hat er auch erwiesen durch seine Arbeit über die

Zürcher Wasser- und Elektrizitätswerke und die technischen

Berichte über schweizerische Spezialbahnen. In der Spezialität
von sogenannten Sekundär- und Straßenbahnen mit mecha-

nischem Betrieb hat er praktische Erfahrungen besonders in
Italien gesammelt. Die obgenannte Unternehmung für die

Straßenbahnen Zürich-Baden und Zürich-Bremgarten ist, im
Verein mit Herrn A. Zeflweger in Uster (Fabrik für elektrische

Apparate), auch um die Konzession einer Straßenbahn Winter-
thur über Tötz, Jllnau und Gutensweil nach Uster, und von
hier über Mönchaltors, Eßlingen und Oetweil nach dem

mittleren Zürichsee, (Stäfa, Männedorf, Uetikon und Meilen)
eingekommen. Vielleicht machen sich diese Herren auch an
das Studium einer Lokalbahnlinie: Zürich-Forch, Grüningen,
welche schon längst als Bedürfnis empfunden wird.

Der Gasmotor im Dienste der Kirche. Von der me-
chanischen Werkstätte Lumpert-Benz in St. Gallen und Herrn
Monteur Hnber aus Zürich ist in der Domkirche in St. Gallen
ein mechanisches Blasbalgtriebwerk erstellt worden. Ein im
Souterrain aufgestellter zweipferdiger Deutzer Gasmotor treibt
und füllt die Bälge und eine ingeniös angebrachte Regulie-
rungsvorrichtung sorgt dafür, daß nickt nur beim Pianospiel
die überschüssige Luft abfließt, sondern auch, daß bei s stärkerer
Inanspruchnahme der Bälge diese immer gleichmäßig Luft
liefern.

Nettungsleitern. Herr A. Bon auf Rigi-First hat auf
beiden Seiten seines Hotels bis auf 50 Meter Höhe je eine
der bekannten Rettungsleitern aus dem Atelier H. Stickel-
berger in Basel anbringen lassen.

Der Simplondnrchstich ist gesichert! Am 30. September
ist der Kontrakt von allen Beteiligten, der Jura-Simplon-
Bahn, den Herren Brand, Brandau <à Comp. in Hamburg,
Locher âo Comp. in Zürich, Gebrüder Sulzer und der Bank
von Winterthur, unterzeichnet worden. Die zu diesem Unter-
nehmen gegründete Gesellschaft trägt den Namen „Gesellschaft
zum Bau des Simplontunnels" (sooiôtk ct'satrsxrioo cla
kaaasl äa 3irax>1oa) und in dem Kontrakt sind folgende
Bedingungen vereinbart worden:

Die Gesellschaft verpflichtet sich, einen einspurigen Basis-
tunnel durch den Simplon zu bauen und zwar muß derselbe
im Zeitraume von 5^/z Jahren vom Beginn der Arbeiten
an fertiggestellt sein, so daß derselbe dem Verkehr übergeben
werden kann. Ein Seitengang in paralleler Richtung soll
zu gleicher Zeit gebaut werden; dieser zweire Tunnel, der
an Stelle eines zweiten Geleises gebaut wird, soll in 4 Jahren
vom Beginn der Arbeiten an fertig gestellt werden.

Die Kosten werden sich, je nachdem der Tunnel ein-
oder zweispurig werden soll, auf 54^/z oder 69^/z Millionen
Franken belaufen. Vorerst wird er einspurig gebaut.

Der Beendignngstermin ist von 8 auf 5^ Jahre und
auch der ursprüngliche Kostenvoranschlag erheblich reduziert
worden; es wird daher nicht nötig sein, die finanzielle Hülfe
Italiens in Anspruch zu nehmen. Die Unternehmer beweisen
dadurch, daß sie sofort eine Million als Kaution hinterlegen,
daß es ihnen mit dieser Aufgabe Ernst sei. Das Haus
Brand, Brandau à Cie. besitzt Erfahrungen in solchen großen
Bauunternehmungen; es war am Bau des Arlberg-Tunnels
beteiligt und hat im Kaukasus große Kunstbauten ausgeführt.
Das Haus Locher Cie. in Zürich hat die Pilatusbahn
gebaut und das Etablissement Gebr. Sulzer in Winterthur
ist bekannt als eines der vorzüglichsten in der Konstruktion
von Dampfmaschinen und machte auf der Pariser Weltaus-
stellung große Sensation.

Neues Krankenbett. Ein junger Schreinermeister,
namens I. Zingre in Saanen, hat eine sehr wichtige und
praktische Erfindung sich patentieren lassen. Es betrifft dies
ein Krankenbett. Es kann mittelst der Erfindung auch ein
Kind den schwersten Mann bis über eine Höhe von 40 ora


	Unfall- und Krankenversicherung

